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I. EINLEITUNG

1.  Die Kommission hat den eingangs genannten Vorschlag am 10. Januar 2017 unterbreitet.' Mit

dem Vorschlag wird im Wesentlichen das Ziel verfolgt, einen gemeinsamen Rahmen fiir die

Durchfiihrung von VerhéltnismiBigkeitspriifungen bei der Reglementierung von Berufen

durch die Nutzung von VerhiltnismaBigkeitskriterien auf der Grundlage der standigen

Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europdischen Union einzufiihren.

! Dok. 5281/17 + ADDI1, ADD2 - COM (2016) 822 final.
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II.

Die Ratsgruppe "Wettbewerbsféhigkeit und Wachstum" (Binnenmarkt) hat den Vorschlag seit

seiner Vorlage in acht Sitzungen gepriift. Die dem Vorschlag beigefiigte Folgenabschiatzung
wurde am 1. Februar 2017 gepriift. Bei dieser Gelegenheit dulerten mehrere Delegationen
Bedenken beziiglich der Art und Weise, wie die Kommission dem Subsidiaritdtsaspekt und
der aktuellen Rechtsprechung Rechnung getragen und wie sie die Wahl der Rechtsgrundlage
des Vorschlags gerechtfertigt hat.

Der Ausschuss fiir Binnenmarkt und Verbraucherschutz (IMCO) des Europdischen

Parlaments hat noch nicht iiber seinen Bericht zu dem Vorschlag abgestimmt und das

Européische Parlament hat demzufolge seinen Standpunkt in erster Lesung nicht festgelegt.

Der Europidische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme noch nicht

abgegeben. Der Ausschuss der Regionen wurde vom Rat nicht um eine Stellungnahme

ersucht.

SACHSTAND

Im Laufe der Erorterungen auf Gruppenebene wurde der Kompromissvorschlag des Vorsitzes
unter Berticksichtigung der Riickmeldungen und Anliegen der Mitgliedstaaten im Vergleich
zum urspriinglichen Vorschlag der Kommission erheblich gedndert. Insgesamt ist der Vorsitz
der Ansicht, dass der Vorschlag nunmehr fiir die nationalen Verwaltungen einfacher und

flexibler umzusetzen ist, wiahrend gleichzeitig fiir mehr Rechtssicherheit gesorgt wurde.

Ein Kompromisstext des Vorsitzes (Dok. 8713/17) wurde dem Ausschuss der Standigen
Vertreter am 10. Mai 2017 vorgelegt. Auf der Tagung des Ausschusses hatte Deutschland
eine Anderung zu Erwigungsgrund 20 vorgeschlagen, der auf dieser Grundlage vom Vorsitz
schlieBlich gedandert wurde. Der Kompromisstext des Vorsitzes, der im Anschluss an die

Tagung des Ausschusses der Stindigen Vertreter erstellt wurde, ist in Dok. 9057/17 enthalten.

Die Parlamente Osterreichs, Frankreichs und Deutschlands haben im Zusammenhang mit
diesem Vorschlag Warnungen hinsichtlich der Achtung des Subsidiarititsprinzips
ausgesprochen (Dok. 7282/17, 7351/17, 7443/17 und 7459/17).
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6.  Aufder Tagung vom 10. Mai haben die dsterreichische, die deutsche, die franzdsische und die

rumédnische Delegation Priifungsvorbehalte eingelegt, wihrend die ungarische Delegation

Bedenken zum Wortlaut des Vorschlags gedufBert hat. Die dédnische Delegation hélt an einem

Parlamentsvorbehalt fest, hat jedoch Unterstiitzung fiir den Text bekundet.

7. Angesichts dieser Gesamtsituation und der erzielten Fortschritte ist der Ausschuss der

Stindigen Vertreter iibereingekommen, den Text (Dok. 9057/17) dem Rat

(Wettbewerbsfahigkeit) auf seiner Tagung am 29. Mai 2017 zuzuleiten, damit dieser Einigung

iiber eine allgemeine Ausrichtung erzielt.

III. FAZIT
Der Rat wird ersucht,

— das Einvernehmen in Form einer allgemeinen Ausrichtung zu bestdtigen;

— den Vorsitz zu ermichtigen, informelle Gesprache mit den Vertretern des Européischen
Parlaments zu fiithren, um die Moglichkeiten fiir eine Einigung in erster Lesung

auszuloten.
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	– das Einvernehmen in Form einer allgemeinen Ausrichtung zu bestätigen;
	– den Vorsitz zu ermächtigen, informelle Gespräche mit den Vertretern des Europäischen Parlaments zu führen, um die Möglichkeiten für eine Einigung in erster Lesung auszuloten.

